
Die Stadt Schöneck/Vogtl. macht als erfüllende Gemeinde der  
Verwaltungsgemeinschaft Schöneck/Mühlental für die Gemeinde Mühlental 

Folgendes bekannt: 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

der Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Mühlental am        
22. Februar 2026 und eines etwaigen zweiten Wahlganges am 22. März 2026 

 
I. Wahltag 
 

 Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 14. August 2025 findet die Wahl des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Mühlental am Sonntag, dem 22. Februar 
2026, und ein etwaiger zweiter Wahlgang am Sonntag, dem 22. März 2026 statt. 

 
II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
 

1. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahl 
 

   frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung und 
 

   spätestens am 18. Dezember 2025 bis 18:00 Uhr 
 

 zu den allgemeinen Öffnungszeiten 
   Montag      09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
   Dienstag     09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
   Mittwoch     09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
   Donnerstag     09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 

 der Stadtverwaltung Schöneck/Vogtl. und am 18. Dezember 2025 bis 18:00 Uhr bei 
der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses unter folgender Adresse schriftlich 
einzureichen: 

 

 Stadtverwaltung Schöneck/Vogtl., Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses der 
Gemeinde Mühlental, Sonnenwirbel 3, 08261 Schöneck/Vogtl., Zimmer 21. 

 

2. Wahlvorschläge können von Parteien und Wählervereinigungen und auch von Einzel-
bewerbern eingereicht werden. Je Wahlvorschlag ist nur ein Bewerber zulässig. 

 

3. Die zur ersten Wahl zugelassenen Wahlvorschläge gelten auch für einen etwaigen 
zweiten Wahlgang, sofern sie nicht bis zum 27. Februar 2026, 18:00 Uhr, zurückge-
nommen (§ 44a Abs. 2 Nr. 1 Kommunalwahlgesetz (KomWG) oder nach Maßgabe des 
§ 6d Abs. 2 KomWG (§ 44a Abs. 2 Nr. 2 KomWG) geändert werden. 

 
III. Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
 

1. Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufzustellen. 
Wählbar zum Bürgermeister sind Deutsche i.S.d. Art. 116 des Grundgesetzes und 
Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben und die allgemeinen persönlichen Voraussetzungen für die 
Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllen. 
 

2. Die Wahlvorschläge müssen den Bestimmungen über Inhalt und Form der Wahlvor-
schläge des § 41 KomWG und des § 16 Sächsische Kommunalwahlordnung (Sächs-
KomWO) entsprechen; die in § 16 Abs. 3 SächsKomWO genannten Unterlagen sind 
den Wahlvorschlägen beizufügen. 



3. Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über Bewerberaufstellungen, Zustim-
mungserklärungen, Wahlrechtsbescheinigung einschließlich zugehöriger eidesstattli-
cher Versicherungen sind während der allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwal-
tung Schöneck/Vogtl., Sonnenwirbel 3, 08261 Schöneck/Vogtl., Zimmer 21, erhältlich. 

 
IV. Hinweise auf Unterstützungsunterschriften 
 

1. Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 20 zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des 
Wahlvorschlages Wahlberechtigten des Wahlgebietes (Gemeinde Mühlental), die 
keine Bewerber des Wahlvorschlages sind, unterstützt werden (Unterstützungsunter-
schriften). 

 

2. Unterstützungsunterschriften können nach Einreichung des Wahlvorschlages bis spä-
testens zum 18. Dezember 2025 bis 18:00 Uhr geleistet werden. Die Unterstützungs-
unterschrift muss vom Wahlberechtigten auf einem Unterschriftsblatt eigenhändig unter 
Angabe des Tages der Unterzeichnung sowie des Familiennamens, Vornamens, des 
Geburtsdatums und der Anschrift der Hauptwohnung des Unterzeichners geleistet wer-
den. Ein Wahlberechtigter kann für dieselbe Wahl nur für einen Wahlvorschlag eine 
Unterstützungsunterschrift leisten. Hat er seine Unterstützung für mehrere Wahlvor-
schläge geleistet, sind alle seine Unterschriften ungültig. Der Wahlberechtigte kann eine 
geleistete Unterstützungsunterschrift nicht zurücknehmen. 

 

3. Die Unterstützungsunterschriften sind während der allgemeinen Öffnungszeiten der 
Stadtverwaltung Schöneck/Vogtl. in der Stadtverwaltung Schöneck/Vogtl., Sonnenwir-
bel 3, 08261 Schöneck/Vogtl., Zimmer 21, zu leisten. 

 

 Die Wahlberechtigten haben sich auf Verlangen auszuweisen. 
 

 Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder ihres körperlichen Zustandes gehindert 
sind, die Verwaltung aufzusuchen, können die Unterzeichnung durch Erklärung vor ei-
nem Beauftragten der Verwaltung ersetzen. Sie haben dies bei der Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses spätestens am siebten Tag vor dem Ablauf der Einrei-
chungsfrist für die Wahlvorschläge schriftlich zu beantragen; dabei sind die Hinde-
rungsgründe glaubhaft zu machen. 

 

4. Der Wahlvorschlag einer Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereini-
gung, die aufgrund eigenen Wahlvorschlages im Sächsischen Landtag vertreten ist       
oder seit der letzten regelmäßigen Wahl im Gemeinderat Mühlental vertreten ist, bedarf 
gemäß § 6b Abs. 3 KomWG abweichend von Punkt 1 keiner Unterstützungsunterschrif-
ten; dies gilt entsprechend für den Wahlvorschlag einer nichtmitgliedschaftlich organi-
sierten Wählervereinigung, wenn er von der Mehrheit der für die Wählervereinigung 
Gewählten, die dem Gemeinderat zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlages 
angehören, unterschrieben ist. Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien oder 
Wählervereinigungen bedürfen dann der Unterstützungsunterschriften, wenn dies für 
mindestens einen Wahlvorschlagsträger erforderlich ist.  
Darüber hinaus bedarf auch ein Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften, 
der als Bewerber den amtierenden Amtsinhaber enthält (§ 41 Abs. 2 KomWG). 

 

V. Informationen zum Datenschutz bei der Aufstellung von Wahlvorschlägen 
 

Indem die Wahlbewerberinnen/Wahlbewerber im Rahmen der Aufstellungsversamm-
lung der Versammlungsleiterin/dem Versammlungsleiter die für die Erstellung des 
Wahlvorschlags (Anlage 16 SächsKomWO) notwendigen personenbezogenen Daten 



mitteilen, die Zustimmungserklärung (Anlage 17 SächsKomWO), die Erklärung zum 
Vorliegen der allgemeinen persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in das Be-
amtenverhältnis (Anlage 18 SächsKomWO) und – soweit sie Bürgerinnen/Bürger an-
derer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind – eine Versicherung an Eides statt 
gemäß § 6a Absatz 3 KomWG abgeben, entstehen für die den Wahlvorschlag aufstel-
lende Partei bzw. Wählervereinigung aktive datenschutzrechtliche Hinweispflichten 
nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung. Es wird empfohlen, der Wahlbe-
werberin/dem Wahlbewerber im Rahmen der Aufstellungsversammlung ein standardi-
siertes Merkblatt entsprechend dem Musterformular 1 unter 
https://www.datenschutz.sachsen.de/informationspflichten-4155.html?_cp=%7B%7D 
auszuhändigen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Zustimmungserklärung trotz 
einer eventuellen datenschutzrechtlichen Geltendmachung der Berichtigung und Lö-
schung materiell-rechtlich weiter gültig bleibt (§ 6a Absatz 2 Satz 2 und § 38 KomWG). 

 
VI. Informationen zum Datenschutz bei Einreichung von Wahlvorschlägen durch 
  Einzelbewerber 

 
Dieser Hinweis ist zugleich die datenschutzrechtliche Information der Betroffenen im 
Sinne von Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung über die bei Einreichung des 
Wahlvorschlages eines Einzelbewerbers verarbeiteten personenbezogenen Daten. 
 

Für die in Ihrem Wahlvorschlag samt Anlagen angegebenen personenbezogenen Da-
ten gilt:  
 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, Ihre Zustimmung zur Be-
nennung als Bewerber sowie Ihre Wählbarkeit zur Bürgermeisterwahl nach §§ 6, 6a, 
38, 41 des KomWG nachzuweisen. Ihre personenbezogenen Daten werden auch für 
die öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge verarbeitet. Die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 
Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c und e der EU-Datenschutz-Grundverordnung in Verbin-
dung mit den §§ 6, 6a, 7, 38 und 41 des KomWG und den §§ 16 bis 20 der Sächs-
KomWO. 
 

Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. Ihr Wahlvor-
schlag ist jedoch nur mit diesen Angaben gültig. 
 

Verantwortlich für die Verarbeitung der mit Ihrem Wahlvorschlag angegebenen perso-
nenbezogenen Daten ist die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses (Postan-
schrift: Stadtverwaltung Schöneck/Vogtl., Sonnenwirbel 3, 08261 Schöneck/Vogtl.), bei 
der nach §§ 6 Absatz 2, 38 und 41 des KomWG der Wahlvorschlag einzureichen ist. 
Die Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten sind: Postanschrift: 
KISA, Eilenburger Straße 1 a, 04137 Leipzig. Empfänger der personenbezogenen Da-
ten ist der Gemeindewahlausschuss bei Wahlvorschlägen zu Bürgermeisterwahlen 
(Postanschrift: Stadtverwaltung Schöneck/Vogtl., Sonnenwirbel 3, 08261 Schöneck/ 
Vogtl.). In den Verfahren der Beschwerde gegen Entscheidungen des Wahlausschus-
ses/ der Wahlprüfung/ der Wahlanfechtung können auch die zuständigen Rechtsauf-
sichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte sowie der Sächsische Verfassungsgerichts-
hof, im Fall von Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungsbehörden und andere           
Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten sein. Die vom Wahlausschuss zu-
gelassenen Wahlvorschläge werden gemäß §§ 7 Absatz 3 und 38 des KomWG und    
§ 20 der SächsKomWO öffentlich bekanntgemacht. 



Die Wahlvorschläge können nach § 62 Absatz 3 der SächsKomWO nach der rechts-
kräftigen Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl vernichtet werden, wenn sie nicht 
für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein 
können. 
 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Artikel 15 der Da-
tenschutz-Grundverordnung), Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen 
personenbezogenen Daten (Artikel 16 der Datenschutz-Grundverordnung), Recht auf 
Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 der Datenschutz-Grundverordnung), 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 18 der 
Datenschutz-Grundverordnung). 
 

Die Zustimmungserklärung bleibt trotz einer eventuellen datenschutzrechtlichen Gel-
tendmachung der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung mate-
riell-rechtlich weiter gültig (§§ 6a Absatz 2 Satz 2, 38 KomWG). Die Rücknahme eines 
Wahlvorschlags ist nur unter den Voraussetzungen der §§ 6d, 38, 44a des KomWG 
möglich. 
 

Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten nicht rechtmäßig erfolgt, können Sie Ihre Beschwerde an die Sächsische  
Datenschutzbeauftragte (Postanschrift: Sächsische Datenschutz- und Transparenzbe-
auftragte, Maternistraße 17, 01067 Dresden; E-Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten. 

 
 
 
Schöneck/Vogtl., 17.11.2025 
 
 
 
Anders 
Bürgermeister 


